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Textliche Festsetzungen

Höhe baulicher Anlagen

TF 1
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans dürfen bauliche Anlagen eine Höhe von 48
m über NHN nicht überschreiten. Dies gilt nicht für technische Aufbauten wie Schorn-
steine, Lüftungsanlagen und Solaranlagen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 4 und 6 BauNVO

Verkehrsflächen

TF 2
Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Immissionsschutz

TF 3
Sofern im Geltungsbereich des Bebauungsplans Feuerungsanlagen für die Erzeugung
von Wärme betrieben werden, sind vorwiegend zum Schutz vor Feinstaub als Brenn-
stoffe nur Erdgas oder Heizöl EL schwefelarm zulässig. Die Verwendung anderer
Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von
Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des einge-
setzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL schwefelarm sind.
§ 9 Abs. 1 Nr. 23 a) und b) BauGB

Grünfestsetzungen

TF 4
Innerhalb der Flächen für den Gemeinbedarf sind ebenerdige Stellplatzflächen durch
Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Je vier Stellplätze ist mindestens ein stand-
ortgerechter Laubbaum mit einem Mindeststammumfang von 18 - 20 cm zu pflanzen,
zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Dabei sind mindestens 6 m² große Baum-
scheiben herzustellen, deren Breite 2,0 m nicht unterschreiten darf.
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Nr. 25 a) BauGB

TF 5
Innerhalb der Flächen für den Gemeinbedarf sind die Außenwandflächen von Nebenan-
lagen im Sinne von § 14 der Baunutzungsverordnung, Garagen als selbständige Ge-
bäude und überdachte Stellplätze mit rankenden Pflanzen zu begrünen und bei Abgang
nachzupflanzen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB

TF 6
Innerhalb der Flächen für den Gemeinbedarf sind Dachflächen mit einer Neigung von
weniger als 5° (ca. 9 %) zu begrünen; dies gilt nicht für technische Einrichtungen und für
Belichtungsflächen. Es ist eine Substratstärke von mindestens 15 cm vorzusehen. Die
Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB

Nachrichtliche Übernahme

Kompensationsflächen aus dem Bebauungsplanverfahren 1-20
Teile des Geltungsbereichs sind im Rahmen des Bebauungsplans 1-20 (Clara-Weck-
Straße, Tiergarten) als Ausgleichsfläche benannt. Diese Flächen wurden im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans II-189 mit Städtebaufördermitteln umgesetzt.

Hinweis

Bei Anwendung der textlichen Festsetzung Nr. 4 wird die Verwendung von Arten der
beigefügten Pflanzliste empfohlen.
Die Pflanzliste ist nicht Gegenstand der Festsetzung dieses Bebauungsplans, sie wird
jedoch für alle Anpflanzungen innerhalb des Bebauungsplangebietes empfohlen. Sie ist
auf die Standortbestimmungen und Gestaltanforderungen abgestimmt.
Bei der Anlage von Wiesen- oder Rasenflächen sollen kräuterreiche Samenmischungen
verwendet werden. Grünflächen sollen nur extensiv gepflegt werden. Dabei sollte auf den
Einsatz von Herbiziden, Insektiziden usw. verzichtet werden. Bei der Neupflanzung von
Gehölzen sollen nur einheimische und standortgerechte Arten verwendet werden, wie
z.B. solche aus den Gattungen Crataegus, Rosa, Sorbus, Prunus, Malus, Sambucus,
Quercus oder Tilia.
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Bebauungsplan II-189
für das Grundstück Siemensstraße 27
und die angrenzenden Grundstücke

zwischen Siemensstraße und Erna-Samuel-Straße
sowie Teile der Siemens- und der Erna-Samuel-Straße

im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit
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